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Gesetz
zur einmaligen Gewährung einer 

Corona-Sonderzahlung im Jahr 2022 und zur 
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

Vom 7. Februar 2022

Das Abgeordnetenhaus hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Gesetz zur einmaligen Gewährung einer 

Corona-Sonderzahlung im Jahr 2022 
(Corona-SZG 2022)

§ 1
Zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die  

COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 wird den beamteten Dienstkräf-
ten, beamteten Dienstkräften auf Widerruf sowie Richterinnen und 
Richtern eine einmalige Sonderzahlung gewährt. Die Sonderzah-
lung wird nur gewährt, wenn
1. das Dienstverhältnis am 29. November 2021 bestanden hat und
2. mindestens an einem Tag zwischen dem 1. Januar 2021 und dem 

29. November 2021 ein Anspruch auf Dienstbezüge oder An-
wärterbezüge bestand.

§ 2
Die Höhe der Sonderzahlung beträgt für die beamteten Dienst-

kräfte sowie Richterinnen und Richter 1 300 Euro, für die beamteten 
Dienstkräfte auf Widerruf 650 Euro. § 6 Absatz 1 des Bundesbesol-
dungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin nach Artikel III 
§ 1 Nummer 3 des Gesetzes vom 21. Juni 2011 (GVBl. S. 266), das 
zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. September 2021 
(GVBl. S. 1039) geändert worden ist, gilt entsprechend.

§ 3
Die Sonderzahlung wird jeder berechtigten Person nur einmal ge-

währt; ihr steht eine entsprechende Leistung aus einem anderen 
Rechtsverhältnis im öffentlichen Dienst des Bundes oder der Länder 
gleich. Leistungsprämien und Leistungszulagen nach § 42a des 
Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für Berlin in 
Verbindung mit der Leistungsprämien- und -zulagenverordnung 
vom 17. Juli 2001 (GVBl. S. 290), die durch Artikel 4 § 1 des Geset-
zes vom 17. Dezember 2020 (GVBl. S. 1479) geändert worden ist, 
die für herausragende besondere Leistungen im Zusammenhang mit 
der Bewältigung der Corona-Pandemie gewährt worden sind, wer-
den bei der Höhe der nach den §§ 1 und 2 zu gewährenden Sonder-
zahlung nicht angerechnet.

§ 4
Die Sonderzahlung bleibt bei der Berechnung der Zuschläge nach 

§ 6b des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung für 
Berlin und bei sonstigen Bezügen unberücksichtigt.

§ 5
Eine Sonderzahlung gemäß § 1 Satz 1 wird auch

1. Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendaren,
2. Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern, die eine Unter-

haltsbeihilfe erhalten und
3. Teilnehmerinnen und Teilnehmern an dem schulpraktischen 

Teil eines Anpassungslehrgangs gemäß § 5 des Lehrkräftequali-
fikationsfeststellungsgesetzes Berlin in der Fassung vom 20. Mai 
2016 (GVBl. S. 838), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
17. Mai 2021 (GVBl. S. 503) geändert worden ist, die ein Unter-
haltsgeld erhalten,

gewährt. Sie beträgt 650 Euro. § 1 Satz 2 sowie die §§ 2 bis 4 finden 
entsprechende Anwendung.

Artikel 2 
Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz vom 21. Juni 2011 (GVBl. 
S. 266), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 9. Februar 
2021 (GVBl. S. 146) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 108b wie folgt ge-

fasst:
„§ 108b   Befristete Ausnahme für nach § 3 Nummer 11a des Ein-

kommensteuergesetzes steuerfreie Leistungen“
2. § 108b wird wie folgt gefasst:

„§ 108b 
Befristete Ausnahme für nach § 3 Nummer 11a des 
Einkommensteuergesetzes steuerfreie Leistungen

In der Zeit vom 1. März 2020 bis zum 31. März 2022 gewähr-
te Leistungen, die nach § 3 Nummer 11a des Einkommensteuer-
gesetzes steuerfrei sind, gelten bis zu einem Betrag von 1 500 
Euro nicht als Einkünfte oder Erwerbseinkommen.“
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Artikel 3 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 7. Februar 2021

Der Präsident des Abgeordnetenhauses von Berlin
Dennis  B u c h n e r

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Die Regierende Bürgermeisterin
Franziska  G i f f e y
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c) Tarifstelle 4032 wird wie folgt gefasst:

Tarif-
stelle

Gegenstand Gebühr EUR

„4032 Bestimmung einer Dosis, 
Dosisleistung oder Ortsdo-
sisleistung mit einer Sonde 
eines passiven Dosimeters

 
2 – 20 
(nach Auf-
wand)“.

Artikel 2
Die Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 1. Februar 2022

Der Senat von Berlin

Dr. Klaus  L e d e r e r
Bürgermeister

Bettina  J a r a s c h
Senatorin für Umwelt,  

Mobilität, Verbraucher- und 
Klimaschutz

Auf Grund des § 6 Absatz 1 des Gesetzes über Gebühren und 
Beiträge vom 22. Mai 1957 (GVBl. S. 516), das zuletzt durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 5. Juni 2019 (GVBl. S. 284) geändert wor-
den ist, verordnet der Senat:

Artikel 1
Die Umweltschutzgebührenordnung vom 11. November 2008 

(GVBl. S. 417), die zuletzt durch Verordnung vom 6. Oktober 2020 
(GVBl. S. 834) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1. In § 2 Absatz 2 Nummer 1 wird das Wort „gleichartige“ durch 

das Wort „gleichartig“ ersetzt.
2. Die Anlage wird wie folgt geändert:

a) Tarifstelle 2140 wird wie folgt gefasst:
Tarif-
stelle

Gegenstand Gebühr EUR

„2140 Zulassung einer Ausnahme 
nach § 23 der Verordnung 
über Großfeuerungs-, Gastur-
binen- und Verbrennungsmo-
toranlagen (13. BImSchV)

 
 
325 – 9 350“.

b) Die Tarifstellen 4000 bis 4007 werden aufgehoben.

Achte Verordnung
zur Änderung der Umweltschutzgebührenordnung

Vom 1. Februar 2022
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Auf Grund des § 2 Satz 1 des Berliner COVID-19-Parlamentsbetei-
ligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und § 32 Satz 1 
in Verbindung mit § 28 Absatz 1 und § 28a Absatz 7 des Infektions-
schutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) 
geändert worden ist, in Verbindung mit § 38 Absatz 1 Nummer 2 und 
Nummer 4, Absatz 4 der Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaß-
nahmenverordnung vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 1334), die 
zuletzt durch Verordnung vom 1. Februar 2022 (GVBl. S. 38) geän-
dert worden ist, sowie § 7 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Aus-
nahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), die 
zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Januar 2022 (BAnz AT 
14.01.2022 V1) geändert worden ist, verordnet die Senatsverwaltung 
für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung

In § 15 Absatz 2 der Vierten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verord-
nung vom 22. Dezember 2021 (GVBl. S. 1374), die durch Verord-
nung vom 13. Januar 2022 (GVBl. 17) geändert worden ist, wird die 
Angabe „18. Februar“ durch die Angabe „17. März“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 10. Februar 2022

Senatsverwaltung  
für Wissenschaft, Gesundheit,  

Pflege und Gleichstellung

Ulrike  G o t e

Zweite Verordnung
zur Änderung der 

Vierten Pflegemaßnahmen-Covid-19-Verordnung
Vom 10. Februar 2022
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ist, in der jeweils geltenden Fassung, Stadtrundfahrten, Schiffs-
ausflüge und vergleichbare Angebote zu touristischen Zwecken 
dürfen nur unter der 3G-Bedingung angeboten werden. Es be-
steht die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen.“

5. § 29 Absatz 2 und 3 wird wie folgt gefasst:
„(2) In Museen, Galerien und Gedenkstätten besteht, soweit 

geschlossene Räume betroffen sind, die Pflicht, eine FFP2-Mas-
ke zu tragen.

(3) In Bibliotheken und Archiven besteht, soweit geschlosse-
ne Räume betroffen sind, die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tra-
gen. Zusätzlich dürfen Bibliotheken, soweit eine Lesesaalnut-
zung im Vordergrund steht, und Archive nur unter der 3G-Be-
dingung geöffnet werden.“

6. § 34 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 4 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Im Zoologischen Garten Berlin einschließlich des Aqua-
riums, dem Tierpark Berlin Friedrichsfelde und dem Botani-
schen Garten Berlin besteht, soweit geschlossene Räume 
betroffen sind, die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen.“

b) In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „bis 4“ durch die Angabe 
„und 3“ ersetzt.

7. In § 35 Absatz 2 werden die Wörter „oder Freihaltequoten“ 
durch die Wörter „und Freihaltevorgaben“ ersetzt.

8. § 40 Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 11b werden die Wörter „für einen Zeitraum von 

10 Tagen“ gestrichen.
b) Nummer 28 wird aufgehoben.
c) In Nummer 29 wird die Angabe „Absatz 4“ durch die An-

gabe „Absatz 1“ ersetzt.
d) Nummer 40 wird wie folgt gefasst:

„40.  entgegen § 19 Absatz 1 als verantwortliche Betreiberin 
oder verantwortlicher Betreiber Ausflugsfahrten, Stadt-
rundfahrten, Schiffsausflüge oder vergleichbare Ange-
bote gegenüber Personen anbietet, die nicht zu dem in 
§ 6 Absatz 1 oder § 8 Absatz 5 in Verbindung mit Ab-
satz 2 Nummer 1 bis 4 genannten Personenkreis gehö-
ren,“

9. In § 41 Absatz 2 wird die Angabe „11. März“ durch die Angabe 
„17. März“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 15. Februar 2022

Der Senat von Berlin
Franziska  G i f f e y

Regierende Bürgermeisterin
Ulrike  G o t e

Senatorin für Wissenschaft, 
Gesundheit, Pflege und  

Gleichstellung

Auf Grund des § 2 Satz 1 und 2 des Berliner COVID-19-Parla-
mentsbeteiligungsgesetzes vom 1. Februar 2021 (GVBl. S. 102) und 
§ 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1, § 28a Absatz 1 
in Verbindung mit Absatz 8 Satz 1 und § 28a Absatz 7 des Infek-
tionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zu-
letzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I 
S. 5162) geändert worden ist, sowie § 7 der COVID-19-Schutzmaß-
nahmen-Ausnahmenverordnung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 
08.05.2021 V1), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom  
14. Januar 2022 (BAnz AT 14.01.2022 V1) geändert worden ist, 
verordnet der Senat:

Artikel 1 
Änderung der  

Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Die Vierte SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 1334), die zuletzt durch Ver-
ordnung vom 8. Februar 2022 (GVBl. S. 50) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert:
1. § 7 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „für einen Zeitraum 
von 10 Tagen ab dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung“ ge-
strichen.

b) Absatz 7 wird wie folgt gefasst:
„(7) Die Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz 

bleiben unberührt. Das zuständige Gesundheitsamt kann 
unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Robert Koch- 
Instituts in ihrer jeweils geltenden Fassung von den Absätzen 
1 bis 3, 5 und 6 abweichende Anordnungen treffen.“

2. § 15 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) In Einzelhandelsgeschäften aller Art und Einkaufszent-

ren (Malls) gilt für Personal die Pflicht, eine medizinische Ge-
sichtsmaske zu tragen, sowie für Kundinnen und Kunden die 
Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen. Für Personal sowie Kundin-
nen und Kunden in Handwerks-, Dienstleistungs- und anderen 
Gewerbebetrieben mit Publikumsverkehr sowie für Personal in 
Gaststätten mit Gästekontakt besteht im Innen- wie im Außen-
bereich eine Maskenpflicht.“

3. § 16 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei der Öffnung von Verkaufsstellen im Sinne des 
Berliner Ladenöffnungsgesetzes vom 14. November 2006 
(GVBl. S. 1045), das zuletzt durch das Gesetz vom 13. Ok-
tober 2010 (GVBl. S. 467) geändert worden ist, und Kauf-
häusern, Einkaufszentren (Malls), Abhol- und Lieferdiens-
ten, Fahrrad- und Kfz-Werkstätten und Wochenmärkten sind 
die Vorgaben der Zutrittssteuerung zu beachten.“

b) Die Absätze 2 bis 4 werden aufgehoben.
c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 2.

4. § 19 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Ausflugsfahrten im Sinne des § 48 des Personenbeförde-

rungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Au-
gust 1990 (BGBl. I S. 1690), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 16. April 2021 (BGBl. I S. 822) geändert worden 

Sechste Verordnung
zur Änderung der 

Vierten SARS-CoV-2-Infektionsschutzmaßnahmenverordnung
Vom 15. Februar 2022
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